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GehegewildGehegewild

-- Zulassungsbedingungen fZulassungsbedingungen füür das r das 

Schlachten Schlachten --

Dr. Iris Fuchs
Regierung von Oberfranken, SG 54
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Wie schön waren die „alten Zeiten“

ðððð Regelmäßige Gehegeuntersuchung mit 
„Schlachttieruntersuchung“ max. 14 Tage vor 
Schlachtung

ðððð Tötung (bzw. Schlachtung) von eigenem Wild in 
eigenem Gehege

ðððð Ausweiden und aus der Decke schlagen in 
eigenem Schlachtraum (registrierter Betrieb)

ðððð Fleischuntersuchung

� „das war‘s…….
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NEU: I) Schlachten (Töten) am Herkunftsort und Tran sport zu 
entsprechend zugelassenem Schlachtbetrieb 
=> keine Zulassung Gehegewildbetrieb

Nur mit Genehmigung der Behörde unter folgenden Bedingungen:

ðððð Tiere können aus Tierschutzgründen nicht transportiert werden

ðððð Herde wird regelmäßig untersucht

ðððð Eigentümer stellt entsprechenden Antrag

ðððð die zuständige Behörde wird im Voraus über das Datum und 
den Zeitpunkt der Schlachtung unterrichtet;

ðððð der Betrieb verfügt über Verfahren zur gesammelten 
Schlachttieruntersuchung (SU) 

ðððð Einrichtungen zum Schlachten und Entbluten sind vorhanden

ðððð Hygienischer Transport  zum Schlachthof (Kühlung > 2 h) mit

Ø Erklärung LM-Ketten-Information von Tierhalter

Ø Bescheinigung amtl. TA über Ergebnis der SU das 
vorschriftgemäße Schlachten und Entbluten sowie das Datum und 
der Zeitpunkt der Schlachtung bescheinigt sind (Ausweiden!).
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AVV LebensmittelhygieneAVV Lebensmittelhygiene
AuslegungenAuslegungen
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Übergangsfrist bis 31.12.2009

Amtlicher Tierarzt füllt Anlage 2 aus:

Bescheinigung über:
-zufrieden stellendes Ergebnis der 
Schlachttieruntersuchung (SU) 

Kommentar:
Bescheinigung gilt für Zuchtwild, die 
vom Herkunftsbetrieb zum 
Schlachtbetrieb befördert werden

66

Ab 01.01.2010

Amtlicher Tierarzt füllt Anlage 1 aus:
Erklärung über:

- Schlachttieruntersuchung
- korrektes Schlachten /Ausbluten
- Ausweiden, wenn vor Ort
- Überprüfung Unterlagen
Kommentar:
Bescheinigung gilt für Zuchtwild, das im 
Haltungsbetrieb geschlachtet wurde und an 
einen Schlachthof befördert wird!

Sinn und Zweck dieser Erklärung sollte sein: 
Bei getrenntem „Schlachtvorgang“ an 
verschiedenen Orten und bei unterschiedlich 
verantwortlichen Personen (Schlachtenden, 
Kontrolleure) ist Erklärung erforderlich; nicht
aber bei Gehegewildhalter mit eigenem 
Schlachthaus und einem zuständigen 
amtlichen TA (analog andere Direktvermarkter)
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II) Vollständiges Schlachten im Herkunftsbetrieb
=> Zulassung Gehegewildbetrieb

ðððð Anforderungen wie Rotfleisch (Metzger)

ðððð Schlachttieruntersuchung (zeitnah zum Termin)

ðððð Fleischuntersuchung

+ Gesundheitsbescheinigung ???!!!
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ZulassungsverfahrenZulassungsverfahren

Kreisverwaltungsbehörde:

• Annahme Antrag auf Zulassung
• Annahme Zulassungsunterlagen
• Ortsbesichtigung 
• Ausfüllen der Prüflisten
• Einleitung von Maßnahmen zur Behebung von Mängeln
• Bei Vollständigkeit Übermittlung an die Regierung inkl. Formblatt 
„Prüfprotokoll mit Bewertung“
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ZulassungsverfahrenZulassungsverfahren

Regierung:

• Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit
• Fachliche Beurteilung über Zulassungsfähigkeit 

� Insbesondere Beurteilung von dokumentierten Mängeln in den 
Prüflisten und den eingeleiteten Maßnahmen zu deren Beseitigung
� Prüfung der Zulassungsrelevanz von dokumentierten Mängeln (s. 
auch Fragen und Antworten zur Zulassung kleiner handwerklicher 
Metzgereien und Direktvermarkter)
� ggf. Ortsbesichtigung gemäß Verfahrensoptimierung
� Bewertung

• Mitteilung an Kreisverwaltungsbehörde

• Weitergabe an SG 55.2 zur Bescheiderstellung bei Entscheidung „Zulassung 
möglich“
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ZulassungsverfahrenZulassungsverfahren-- UnterlagenUnterlagen

Allgemeine Unterlagen:
- Antrag
- Beiblatt Betriebsspiegel
- Erklärung („Zuverlässigkeit“)
- Plan
- Gewerbeanmeldung

Im Betrieb vorzuhaltende Unterlagen:
- Temperaturüberwachung
- Reinigungs- und Desinfektionsplan
- Schädlingskontrolle und Bekämpfung
- Ausgangsbeleg Konfiskat

Unterlagen KVB:
- Prüfprotokoll etc.
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Zulassungsverfahren:Zulassungsverfahren:
HygieneanforderungenHygieneanforderungen

Räume

Ausrüstung/Gerätschaften

Sonstiges

Personal

Prozess/Ablauf

Rechtliche  Grundlagen:

EG (VO) 852/2004
EG (VO) 853/2004
AVV Lebensmittelhygiene

Hilfestellung/Antragsformulare/Unterlagen: 
„Handbuch Zulassungen“ des StMUGV
www.stmugv.bayern.de/lebensmittel/betriebe/doc/zulassung_metzgerei.pdf
-
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Hygieneanforderungen an RHygieneanforderungen an Rääumeume

Allgemein
- sauber
- instand gehalten
- leicht zu reinigen und desinfizieren
- hygienische Arbeitsplätze/ausreichend Arbeitsfläche
- keine Bildung von Kondensflüssigkeit/Schimmel
- keine Kontamination( aerogene, toxische Stoffe etc.)
- Schutz vor Schädlingen
- ausreichend Kapazität (Lager-, Kühl-, Bearbeitungsräume etc.)
- Einhaltung Temperaturvorgaben (Kühlkette)
- genügend sanitäre Anlagen
- hygienische Handwaschvorrichtungen mit Warmwasser
- Belüftung
- Beleuchtung
- Umkleideräume für Personal
- Hygieneschleuse in weißen Bereich
- getrennte Lagerung für R & D-Mittel, Abfälle
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AVV LebensmittelhygieneAVV Lebensmittelhygiene
AuslegungenAuslegungen
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Hygieneanforderungen an RHygieneanforderungen an Rääumeume

Detailliert
Bodenbeläge/Wandflächen/Flächen:

- einwandfreier Zustand; leichte R&D, wasserundurchlässig, Wasser 
abstoßend, abriebfest, aus nichttoxischem Material; glatte Oberfläche,  
Abflusssystem; LMU muss Nachweis führen !

Decken/Deckenstrukturen:
- keine Schmutzansammlungen, Kondensation, Schimmelbefall 

Ablösen von Materialteilchen auf ein Mindestmaß;

Fenster/ andere Öffnungen:
- keine Schmutzansammlungen, Insektengittern,  verschließbar

Türen:
- leichte R&D;  glatte und Wasser abstoßende Oberfläche 

Vorrichtungen zum Reinigen, Desinfizieren und Lagern von Arbeitsgeräten und 
Ausrüstungen
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AVV LebensmittelhygieneAVV Lebensmittelhygiene
AuslegungenAuslegungen
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AVV LebensmittelhygieneAVV Lebensmittelhygiene
AuslegungenAuslegungen
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AVV LebensmittelhygieneAVV Lebensmittelhygiene
AuslegungenAuslegungen
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2020
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Hygieneanforderungen Hygieneanforderungen 
AusrAusrüüstung/Gerstung/Geräätschaften/Behtschaften/Behäältnisseltnisse

Allgemein

Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen:
- Beschaffenheit/Material/Instandhaltung
- gründliche R&D 
- keine Kontaminationsgefahr
- so installiert sein, dass die Ausrüstungen und das unmittelbare 

Umfeld angemessen gereinigt werden können
- Ausstattung mit Kontrollvorrichtung
- Verwendung R&D Mittel nach guter fachlicher Praxis

Behältnisse:
- sauber, instand gehalten
- keine Kontamination (Lagerung)
- strenge Trennung LM /Nicht-LM
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AVV LebensmittelhygieneAVV Lebensmittelhygiene
Auslegungen: LagerungAuslegungen: Lagerung
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HygieneanforderungenHygieneanforderungen
Sonstiges: LebensmittelabfSonstiges: Lebensmittelabfäällelle

Allgemein

Lebensmittelabfälle, ungenießbare Nebenerzeugnisse, andere Abfälle:

- rasche Entfernung 
- verschließbare Behälter (leichte R&D)
- Abfallsammelraum sauber, frei von Schädlingen
- ordnungsgemäße Entsorgung mit Nachweis
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AVV LebensmittelhygieneAVV Lebensmittelhygiene
AuslegungenAuslegungen
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HygieneanforderungenHygieneanforderungen
Sonstiges: Wasser, EisSonstiges: Wasser, Eis

Allgemein

- Trinkwasserversorgung
- Eisherstellung aus Trinkwasser
- hygienische Lagerung von Eis 
- keine Kontamination der LM durch Dampf
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HygieneanforderungenHygieneanforderungen
Sonstiges: UmhSonstiges: Umhüüllung/Verpackungllung/Verpackung

Allgemein

- Material darf keine Kontaminationsquelle für LM darstellen
- saubere Lagerung von Umhüllungs-/Verpackungsmaterial
- Umhüllungs-/Verpackungsmaterial muss bei Wiederverwendung 

leicht zu reinigen und desinfizieren sein

Rote Kisten sind nur für Lebensmittel ! Keine Zweckentfremdung !
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HygieneanforderungenHygieneanforderungen
PersonalPersonal

Allgemein
Schulung:
Lebensmittelunternehmer haben zu gewährleisten, dass Betriebsangestellte, 
die mit Lebensmitteln umgehen, entsprechend ihrer Tätigkeit überwacht und 
in Fragen der Lebensmittelhygiene unterwiesen und/oder geschult werden.

Persönliche Hygiene
- hohes Maß an persönlicher Sauberkeit
- geeignete und saubere Arbeitskleidung/Schutzkleidung 
- Ausschluss von Personen mit übertragbarer Krankheit, infizierten Wunden,        
Hautinfektionen oder -verletzungen oder Diarrhöe

Siehe auch: Umkleideräume, Handwaschbecken, sanitäre Anlagen etc.
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AVV LebensmittelhygieneAVV Lebensmittelhygiene
AuslegungenAuslegungen
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Hygieneanforderung SchlachtenHygieneanforderung Schlachten

Grundsätze:

1. Nur gesunde, rückstandsfreie, identifizierbare  
und saubere Tiere !

2. Vermeidung jeglicher Kontamination des 
Fleisches während Schlacht-Zerlegeprozess!

3. Trennung Schwarzer / Weißer Bereich
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HygieneHygiene
SchlachtenSchlachten

Notwendige Vorrichtungen
Sterilisationsvorrichtungen für Arbeitsgeräte (mind. 82 °C) oder ein 
alternatives System mit gleicher Wirkung 

Handwaschvorrichtungen

abschließbare Einrichtungen für die Kühllagerung von vorläufig 
beschlagnahmtem Fleisch und über separate abschließbare 
Einrichtungen für die Lagerung von für genussuntauglich erklärtem 
Fleisch (oder Verzichtserklärung)

separater Ort mit geeigneter Anlage für R&D von Transportmitteln 

Lagerbereich für Gülle sowie Magen- und Darminhalt

Räumlichkeit für tierärztlichen Dienst 
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AVV LebensmittelhygieneAVV Lebensmittelhygiene
AuslegungenAuslegungen
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HygieneHygiene
SchlachtenSchlachten

Schlachthygiene:
Arbeitsgänge ab Betäuben ohne ungerechtfertigte Ver zögerung !

Entbluten: keine Verletzung der Luft- und Speiseröhre 

Enthäuten: Außenhaut darf nicht mit dem Schlachtkörper in Berührung 
kommen

Ausweiden: Vorkehrungen zur Verhinderung des Auslaufen von Magen- und 
Darminhalt

Schlachtkörper (Nebenprodukte) dürfen nicht mit Boden, Wänden oder beim 
Entfernen des Euters mit Milch oder Kolostrum in Berührung kommen 
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Hygiene: Zerlegen/EntbeinenHygiene: Zerlegen/Entbeinen
Es muss sichergestellt sein, dass

- zum Zerlegen bestimmtes Fleisch wird nur je nach Bedarf nach und nach in die 
Arbeitsräume verbracht,

- beim Zerlegen, Entbeinen, Zurichten, Zerschneiden in Scheiben oder Würfel, 
Umhüllen und Verpacken werden mittels einer Raumtemperatur von höchstens 12 °C 
oder eines alternativen Systems mit gleicher Wirkung Nebenprodukte der 
Schlachtung auf nicht mehr als 3 °C und anderes Fleisch auf nicht mehr als 7 °C
gehalten,
Fleisch kann zudem vor Erreichen der in Nummer 2 Buchstabe b) genannten 
Temperatur entbeint und zerlegt werden, wenn der Zerlegungsraum sich am 
gleichen Ort wie die Schlachtanlage befindet. 

In diesem Fall muss das Fleisch entweder auf direktem Wege von der 
Schlachtanlage in den Zerlegungsraum oder zunächst in einen Kühlraum oder in ein 
Kühlhaus verbracht werden. 
Nach abgeschlossener Zerlegung und gegebenenfalls Verpackung muss das Fleisch 
auf die in Nummer 2 Buchstabe b) festgelegte Temperatur abgekühlt werden. 
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FAZIT:FAZIT:

l Wer als Gehegewildhalter bereits einen Schlachtraum 
mit Kühleinrichtungen hat und die hygienischen 
Anforderungen erfüllt, soll/kann Antrag auf Zulassung 
stellen! (Bis Ende 2009 werden wir mehr erfahren…)

l Verzicht auf amtliche Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung kann Image schaden!

l Veterinärbehörden sind nicht Ihre Gegner, sondern 
Partner und unterstützen Sie bei der Umsetzung von 
Vorschriften im Sinne des Verbraucherschutzes!
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Herzlichen Dank fHerzlichen Dank f üür Ihre Aufmerksamkeit !r Ihre Aufmerksamkeit !

Besonderer Dank an Herrn Besonderer Dank an Herrn TrautnerTrautner , der , der 
Bildmaterial zur VerfBildmaterial zur Verf üügung gestellt hat !gung gestellt hat !


